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Die Abgeordnete Schenk, Kolleginnen und Kollegen haben am 26. Mai 2015 unter der Zahl 

5222/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Weisungen durch 

Regierungsmitglieder oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 2: 
Jeder Auftrag eines Vorgesetzten einer solchen Verwaltungsbehörde ist, sofern er sich auf 

Vollzugsaufgaben der Behörde bezieht, im Rechtssinn als Weisung zu qualifizieren. Solche 

Weisungen können daher wegen ihrer großen Zahl im Einzelnen nicht (schriftlich) 

festgehalten werden, so dass es auch nicht möglich ist, sie im Nachhinein aufzulisten. Von 

einer anfragebezogenen retrospektiven Auswertung der erforderlichen Daten und 

Aktenvorgänge muss daher auf Grund des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der 

damit verbundenen enormen Ressourcenbindung im Hinblick auf die Grundsätze der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns Abstand 

genommen werden. 

Schriftliche Weisungen im Sinne des § 44 Abs. 3 BDG sowie des § 7 BAK-G wurden nicht 

erteilt. 
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Zu Frage 3: 
Mein Kabinett ist den übrigen Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres 

hierarchisch nicht übergeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts 

können daher den Bediensteten des Bundesministeriums keine Weisungen erteilen. 

 

Soweit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meines Kabinetts Weisungen von mir Bediensteten 

mitgeteilt haben, gibt es im Einzelnen keine Statistik. Von einer anfragebezogenen 

retrospektiven Auswertung der erforderlichen Daten und Aktenvorgänge muss daher auf 

Grund des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der damit verbundenen enormen 

Ressourcenbindung im Hinblick auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns Abstand genommen werden. 
 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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